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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 

Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 1 für das allgemein bildende Zweitfach 

Chemie 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 
(GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 09.06.2016 
den nachstehenden Besonderen Teil II 1 für das allgemein bildende Zweitfach Chemie der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/ 
Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 28.07.2016 erteilt. 
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§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/ Pädago-
gik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) – Allgemeiner Teil – 
ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielle-
ren Regelungen getroffen werden. 
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I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im allgemein bildenden Zweitfach Chemie vermittelten Kenntnisse und Kompeten-
zen gelten neben den Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-BS-KM 
und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im allgemein bildenden Zweitfach Chemie und im Bachelor-

Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn 
des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gültigen Fassung die RahmenVO-
BS-KM einschließlich deren Anlagen sowie soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen die 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM, „Rechtsverordnung 
des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die Umstellung der allgemein bildenden 
Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen Hochschulen, den Universitäten, den Kunst- 
und Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg auf die 
gestufte Studiengangstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen der Lehrkräfteausbildung 
in Baden-Württemberg“) einschließlich deren Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3  Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des allgemein bildenden Zweitfachs Chemie im Bachelor-Studiengang 
gliedert sich in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im allgemein bildenden Zweitfach Chemie sind insgesamt 60 CP zuzüglich der ggf. in 
diesem absolvierten Bachelor-Arbeit zu erwerben; die Bachelor-Arbeit ist nach Wahl der 
bzw. des Studierenden in einem der im Rahmen des Bachelor-Studienganges studierten 
Fächer zu erbringen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung). 2Das 
Studium im allgemein bildenden Zweitfach Chemie erfordert den Erwerb der in der folgenden 
Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen CP.  
 

Modul-
Kürzel 

 
(vorbehaltlich 

etwaiger 
Änderungen, 
siehe Modul-
handbuch) 

Modulbezeichnung 

empfohlenes  
Semester 

 
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger Änderun-
gen, siehe Modulhand-

buch) 

CP 

ACLA1 
Allgemeine und Anorganische Chemie für 

Lehramtskandidaten 1 
1 und 2 15 

OCLA1 
Organische Chemie für Lehramtskandidaten 

1 
1 und 2 12 

PCLA1 
Physikalische Chemie für Lehramtskandida-

ten 1 
5 und 6 12 

PLA Physik für Lehramtskandidaten der Chemie 3 6 

AOCLA2 
Anorganische und Organische Chemie für 

Lehramtskandidaten 2 
2 und 3 6 
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FDCB Fachdidaktik Chemie Bachelor 5 und 6 9 

   Summe: 60 

BALA 
Bachelor-Arbeit Chemie 

(falls im allgemein bildenden Zweitfach Chemie 
absolviert, vgl. Satz 1) 

6 6 

 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im allgemein bildenden Zweitfach Chemie ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können im allgemein bildenden 
Zweitfach auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  

- Englisch.   
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstal-
tung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende 
Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt unberührt.   
 

§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhand-
buch angegeben.  
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a  Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  

- für die Prüfung bzw. Prüfungen im Modul „Allgemeine und Anorganische Chemie für 
Lehramtskandidaten 1“ ist Zulassungsvoraussetzung die erfolgreiche Teilnahme an der 
Vorlesung „Allgemeine Chemie" und der erfolgreiche Abschluss des Laborpraktikums 
„Anorganisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten“;  

- für die Prüfung bzw. Prüfungen im Modul „Organische Chemie für Lehramtskandidaten 
1“ ist Zulassungsvoraussetzung die erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung „Vertiefte 
Organische Chemie für Lehramtskandidaten“ und der erfolgreiche Abschluss des 
Laborpraktikums „Organisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten“;  

- für die Prüfung bzw. Prüfungen im Modul „Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten 1“ ist Zulassungsvoraussetzung der erfolgreiche Abschluss des Laborpraktikums 
„Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten“; 

- für die Prüfung bzw. Prüfungen im Modul „Fachdidaktik Chemie Bachelor“ ist 
Zulassungsvoraussetzung der erfolgreiche Abschluss der Veranstaltung „Schulorien-
tiertes Experimentieren“ und die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung 
„Experimentelle Zugänge zu schulrelevanten Themen der anorganischen, organischen 
und physikalischen Chemie“;  
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- für die Prüfung bzw. Prüfungen im Modul „Anorganische und Organische Chemie für 
Lehramtskandidaten 2“ ist Zulassungsvoraussetzung der erfolgreiche Abschluss des 
Laborpraktikums „Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum“ und der 
erfolgreiche Abschluss des Laborpraktikums „Organisch-chemisches Fortgeschritte-
nenpraktikum“.  

 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Laborpraktika des Moduls „Anorganische und 
Organische Chemie für Lehramtskandidaten 2“ ist der erfolgreiche Abschluss der 
Laborpraktika der beiden Module „Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehr-
amtskandidaten 1“ und „Organische Chemie für Lehramtskandidaten 1“;  

- Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum „Organisch-chemisches Grundprakti-
kum für Lehramtskandidaten“ ist die erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung „Vertiefte 
Organische Chemie für Lehramtskandidaten“.  

 

§ 5c  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
Abs. 2 des Allgemeinen Teils  

 
1Zum allgemein bildenden Zweitfach Chemie verwandte Studiengänge bzw. Teilstudien-
gänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils 
dieser Ordnung sind die folgenden Studiengänge (soweit nicht anders angegeben jeweils 
einschließlich der entsprechenden Teilstudiengänge und jeweils einschließlich der entspre-
chenden Hauptfächer, Nebenfächer und Erweiterungsfächer [im Hauptfachumfang und im 
Beifachumfang]):  

- Bachelor Chemie (lehramtsbezogene und nicht-lehramtsbezogene Studiengänge),  
- Master Chemie (lehramtsbezogene und nicht-lehramtsbezogene Studiengänge), 
- Diplom Chemie,  
- Gymnasial-Lehramt Chemie für Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 

Gymnasien,  
- Bachelor Biochemie (lehramtsbezogene und nicht-lehramtsbezogene Studiengänge),  
- Master Biochemie (lehramtsbezogene und nicht-lehramtsbezogene Studiengänge).  

2Über weitere zum allgemein bildenden Zweitfach Chemie verwandte Studiengänge bzw. 
Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der für das allgemein 
bildende Zweitfach Chemie zuständige Fachprüfungsausschuss. 
 

IV.  Bachelor-Arbeit und Abschlussnote im allgemein bildenden Zweitfach 
 

§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten allgemein 
bildenden Zweitfach Chemie sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten 
Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in § 3 genannten Module:  
o „Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramtskandidaten 1“  
o und „Organische Chemie für Lehramtskandidaten 1“  
o und „Physik für Lehramtskandidaten der Chemie“  
o und „Anorganische und Organische Chemie für Lehramtskandidaten 2“. 

 

§ 7  Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
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§ 8  Bildung der Abschlussnote im allgemein bildenden Zweitfach 
 
1Die Abschlussnote im allgemein bildenden Zweitfach Chemie ergibt sich aus dem nach den 
Leistungspunkten des Moduls gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module 
(ohne die Note der ggf. in diesem allgemein bildenden Zweitfach angefertigten Bachelor-
Arbeit). 2Für die Abschlussnote im allgemein bildenden Zweitfach Chemie gelten § 14 Abs. 2 
und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
 

V.  Schlussbestimmungen 
 

§ 9  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium im allge-
mein bildenden Zweitfach Chemie des Studiengangs Höheres Lehramt an beruflichen 
Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) an der Universität Tübingen zum 
Wintersemester 2016/2017 aufnehmen. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 28.07.2016 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Univer-

sität Tübingen für den Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen 

mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademi-

scher Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) — Besonderer Teil II 

1 für das allgemein bildende Zweitfach Chemie 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9 und § 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 14.06.2018 die 
nächstehenden Änderungen des Besonderen Teils II 1 für das allgemein bildende 
Zweitfach Chemie der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik/ Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education 
(B. Ed.) (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen, 2016 Nr. 18) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 22.06.2018 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. § 5a wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Allgemeinen Teils dieser Ord-
nung für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- das Erbringen der jeweiligen Studienleistungen, die im Modulhandbuch festgelegt 
sind.“ 

 
2. § 5b entfällt. 
 
3. Der bisherige § 5c wird nunmehr als § 5b geführt. 
 

Artikel 2 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2018/2019. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium an der Universität Tübingen im Studiengang Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) im Fach Chemie vor dem 
vorstehend genannten Semester aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis 
spätestens 12.10.2018 beim für das Fach Chemie des Studienganges Höheres Lehramt an 
beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) zuständigen Fachprüfungs-
ausschuss eingegangen sein muss, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Fach Chemie des 
Studienganges Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education 
(B. Ed.) nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen. 4Wird ein Antrag nach Satz 3 
nicht gestellt, so gelten vorbehaltlich der folgenden Regelungen die Regelungen dieser 
Satzung. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann vorbehaltlich der 
folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen 
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Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und 
derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
7Darüber hinaus kann der für das Fach Chemie zuständige Fachprüfungsausschuss als 
Übergangsregelung, insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang 
angeboten werden oder einzelne solche Veranstaltungen bereits absolviert wurden, für das 
Fach Chemie des Studienganges Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der 
beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Education (B. Ed.) geeignet abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, 
insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. 
eines sog. learning agreements. 
 
 
 
Tübingen, den 22.06.2018 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler  
Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der 

Universität Tübingen für den Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen 

Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit 

akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) — Besonderer 

Teil II 1 für das allgemein bildende Zweitfach Chemie 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 01. April 2014 
(GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in 
seiner Sitzung am 14.05.2020 die nachstehenden Änderungen am Besonderen Teil II 1 für 
das allgemein bildende Zweitfach Chemie der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen 
Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Education (B. Ed.) (AmtlBekUT 18/2016, S. 478), zuletzt geändert durch Satzung vom 
22.06.2018 (AmtlBekUT 14/2018, S. 568), beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 25.08.2020 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 3 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 neu eingefügt: 
 
„(3) Über die in Abs. 2 genannten Module hinaus können im allgemein bildenden Zweitfach 
Chemie im Rahmen des Erwerbs von zusätzlichen Leistungen im Vorgriff auf ein 
angestrebtes Masterstudium (Vorleistungen Masterstudium) nach § 3b des Allgemeinen 
Teils dieser Ordnung die folgenden Module erbracht werden, soweit ein Besonderer Teil 
dieser Ordnung dies ermöglicht:  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung CP 

CLAM Chemie Lehramt Master 9 

VPC Vertiefungspraktikum Chemie 13 

“ 
 
 

Artikel 2 
 
In § 5b wird nach dem Doppelpunkt der vierte Spiegelstrich wie folgt neu gefasst und wird 
der folgende fünfte Spiegelstrich neu eingefügt: 

„- Studiengang Lehramt an Gymnasien für Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien im Fach Chemie, 

- Studiengang Sozialpädagogik/Pädagogik und allgemein bildendes Fach für Abschluss 
Erste Staatsprüfung für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen in der Fach-
richtung Sozialpädagogik/Pädagogik im allgemein bildenden Fach Chemie,“ 

 
 

Artikel 3 – Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
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Wintersemester 2020/2021. 3Die Bestimmungen des Artikel 2 gelten nicht für Studierende, 
die ihr Studium im Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen 
Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Education (B. Ed.) im allgemein bildenden Zweitfach Chemie vor dem 01.10.2020 aufge-
nommen haben. 
 
 
Tübingen, den 25.08.2020 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 

 




